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Stuttgart, im Oktober 2012 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anbei übersende ich Ihnen die HINWEISE OKTOBER 2012, die wie folgt gegliedert 
sind: 
 
A.       Einkommensteuer        
B.       Sonstiges 
 
Ergänzen will ich diese mit folgenden Informationen: 
 
0 Aktueller Block 
 

1 Alle Steuerzahler 
 

2 Unternehmer, Gewerbetreibende, Freiberufler 
 

3 Arbeitgeber, Arbeitnehmer 
 

4 GmbH - , GmbH-Gesellschafter/Geschäftsführer  - e ntfällt -  
 

5 Personengesellschaften/Gesellschafter   - entfäll t -  
 

6 Haus- und Grundbesitzer – Vermieter    - entfällt  -  
 

7 Kapitalanleger/Kapitaleinkünfte –  
Finanz- und Vermögensplanung – bAV 

 

8 Umsatzsteuerzahler      - entfällt -  
 

9 Erben und Schenken – Erbschaftsteuer   - entfällt  -  
 

10 Finanzbuchhaltung      - entfällt -  
 

11 Lohn- und Gehaltsbuchhaltung    - entfällt -  
 

12 Privates/Persönliches – Testament – Generalvollm acht - entfällt - 
und dergl. 

 

13 Hinweis: Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand  
  verfasst worden. Sie dienen nur der allgemeinen Information und ersetzen nicht qualifizierte 
  Beratung in konkreten Fällen. Eine Haftung für den Inhalt dieses Informationsschreibens kann 
  daher nicht übernommen werden. 

 

14 Zum Schmunzeln  
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0 Aktueller Block  
 
 
0.1 Prokon 
 

Der Windparkspezialist Prokon wirbt im Fernsehen zur besten Sendezeit, das 
Renditeversprechen: 8 %. Wie macht der das bloß? Fragten sich Melanie 
Bergermann und Christian Kirchner. Sie wälzten Bilanzen, befragten 
Industrieexperten und spürten der knappen Milliarde nach, die Prokon-
Gründer Carsten Rodbertus inzwischen bei Anlegern eingesammelt hat. Dabei 
besuchten sie eine Veranstaltung des Ökopioniers, die mehr einer religiösen 
als einer Investorenmesse glich. Während seines zweistündigen Vortrags 
zürnte Rodbertus rund ein Dutzend Mal mit den Medien, die seiner Firma 
Böses wollten.  Später stand er unseren Redakteuren noch bis tief in die 
Nacht Rede und Antwort, doch das interessierte seine Jünger nicht mehr. 
„Dann fragen Sie mal schön!“, spotteten die lautstark, als das Interview 
begann, und machten sich über das Büfett her. Sie hätten besser zugehört, 
die Zweifel am Geschäftsmodel konnte Rodbertus nicht zerstreuen. 

 
Sofern Sie das Interview interessiert, können Sie es bei mir anfordern (Capital 
07/2012) 

 
 
0.2 Anwälte sehen jetzt die Möglichkeit, vorzeitig aus den Prokon-

Genussrechten auszusteigen 
 

Seit das Unternehmen mit 8 % Zinsen lockt, habe ich Anleger immer wieder 
auf die Risiken hingewiesen. Zuletzt im Brief 26/12 hatte ich Fragen zur 
Seriosität aufgegriffen. Jetzt wird die Luft für Prokon noch dünner: Das 
Oberlandesgericht Schleswig-Holstein bestätigte, da ss die Prokon-
Werbung Verbraucher in die Irre führt. Für eine in Wahrheit riskante 
Geldanlage wird mit der Sicherheit von Sparbüchern geworben. 

 
Zeichner, die sich deshalb getäuscht sehen, erhalten somit die Chance, den 
Kauf der Papiere anzufechten. Sollte Prokon dem stattgeben, müsste es die 
Genussrechte zurücknehmen und den Kaufpreis erstatten. Freiwillig wird 
sich der Anbieter darauf allerdings kaum einlassen.  Dann hilft nur eine 
Klage weiter . Mit dem Urteil des OLG im Rücken dürften die 
Erfolgsaussichten aber nicht schlecht sein (Az. 6 U 14/11) 

 
Quelle: Der Deutsche Wirtschaftsbrief 38/212 Seite 3 

 
 
0.3 Rentenantrag vollständig und rechtzeitig stelle n 
 

Angehende Rentner sollten daher in jedem Fall darauf achten, zumindest 
selbst die Auszahlung nicht unnötig zu verzögern. Dafür sollten sie ihren 
Rentenantrag rechtzeitig und vollständig an die Deutsche Rentenversicherung 
schicken, also mindestens drei Monate vor dem geplanten Ruhestand. 

 
Der Antrag auf Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung muss an die 
Postanschrift der Deutsche Rentenversicherung Bund geschickt werden: 
10704 Berlin, ohne Straße oder Postfach. 
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Zum Rentenantrag gehören alle Versicherungsunterlagen für die Zeiten, die 
im Versicherungskonto noch nicht erfass sind: Geburts- oder Heiratsurkunde, 
so genannte Aufrechnungsbescheinigungen – also 
Sozialversicherungsnachweise für die Zeit vor 1972 -, Nachweise über 
Ausbildungszeiten, Meldekarten der Arbeitsämter sowie auch gegebenenfalls 
Nachweise über Krankheitszeiten. 

 
 
0.4 Steueridentifikationsnummer 
 

Es ist geschafft, alle Bürger lückenlos durchzunummerieren. Von der Wiege 
bis zur Bahre und aus steuerlichen Gründen noch darüber hinaus. Mit der 
Steueridentifikationsnummer ist dem Fiskus der große Wurf gelungen. Sie 
ermöglicht die totale Kontrolle privater Finanztran saktionen . Die Folge: 

 
Geht es um Geld, ist die informationelle Selbstbestimmung ausgehebelt. Die 
damit verbundene Vorratsdatenspeicherung müssen wir alle akzeptieren. Sie 
sei im Interesse gleichmäßiger und vollständiger Besteuerung geboten. Auch 
das Grundgesetzt werde nicht verletzt, entschied der Bundesfinanzhof. Der 
Staat nutzt die ID-Nummern inzwischen in erhebliche m Umfang. 

 
Spinne im Netz des Kontrollmechanismus ist das Bundeszentralamt für 
Steuern , das die Nummern speichert. Alle steuerlich relevanten Daten können 
anhand der Steuer-ID auf elektronischem Wege zugeordnet werden. So hat 
man auch diejenigen Transaktionen im Blick, die deutsche Kapitalanleger im 
Ausland getätigt haben. Gemäß der europäischen Zinsrichtlinie sind 
ausländische Banken verpflichtet, die ID-Nummer abzufragen. Gehen 
Meldungen in Deutschland ein, werden sie an das zus tändige 
Wohnsitzfinanzamt weitergeleitet . 

 
Alle deutschen Kreditinstitute müssen mit den Kapitalerträgen auch die 
Steuer-ID ihrer Kunden angeben. Das dient der Überwachung der 
Freigrenzen. Unentgeltliche Vermögensübertragungen sind 
mitteilungspflichtig. Hier haben die Banken die ID-Nummer von Schenker 
und Beschenkten anzugeben. 

 
Die Steuer-ID hat auch dafür gesorgt, dass alle ab 2005 ausgezahlten Renten  
ausgewertet werden können. Die Finanzämter kontrollieren über die 
Bezugsmitteilungen, ob die Leistungsempfänger sie korrekt deklarieren. Bei 
Grundstücksgeschäften isst die Steuernummer inzwischen ebenfalls von 
Bedeutung. Notare müssen die ID von Verkäufer und Erwerber zus ammen 
mit den Daten ans Finanzamt übermitteln.  

 
·  Ein Bereich, der dem staatlichen Zugriff bei uns noch weitgehend entzogen 

ist, sind Bargeldzahlungen. Folgt Deutschland dem Beispiel anderer EU-
Staaten, kommt aber auch hier bald der gläserne Bürger. Über 3.000 EUR 
hinausgehende Barzahlungen sind in Frankreich berei ts verboten bzw. 
teilweise meldepflichtig . In Spanien sollen Zahlungen über 2.500 EUR 
ausschließlich über die Kreditinstitute abgewickelt werden. Bei Verstößen 
droht ein Bußgeld von 25 %. In Italien liegt die Bargeldgrenze sogar nur bei 
1.000 EUR. Wird sie missachtet, sind mindestens  
3.000 EUR fällig. 
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·  So haben die Staaten ihre Bürger voll im Griff. All e Transaktionen über 

Banken können erfasst werden . Dadurch wird das Finanzsystem darauf 
ausgerichtet, vor allem den Bedürfnissen des Fiskus zu dienen. Freuen 
können sich die Kreditinstitute: Je mehr Geld zu überweisen ist, desto mehr 
Gebühren fallen an. 

 
 
0.5 Erbschaften aus Großbritannien – Uralttrick! 
 

In einem Schreiben stellen angebliche Bankmitarbeiter in gebrochenem 
Deutsch die Teilhabe an Erbschaften in Aussicht. Durch Namensgleichheit 
wird vorgegaukelt, dass der Briefadressat mit dem Verstorbenen verwandt ist. 
Was natürlich unsinnig ist, wie die meisten von Ihnen wissen. Denn: 

 
Es handelt sich um den Uralttrick der Nigeria-Connection , der aktuell wieder 
aus der Schublade geholt wird. Gesetzt wird auf die Gier der Briefadressaten, 
ein sattes Erbe einstreichen zu können. Der Betrugshebel: Die 
vermeintlichen Erben müssen Vorkasse leisten. Zahle n sie, ist dieses 
Geld unwiderruflich verloren . 

 
Quelle: Der  Deutsche Wirtschaftsbrief 38/2012 Seite 3 

 
 
0.6 Gedenkmünzen sind keine Geldanlagen 
 

„Medaillen“ nennen sich solche Gedenkprägungen, die jeder Münzhändler 
beliebig herstellen lassen kann. Einen funktionierenden Markt, über den An- 
und Verkauf garantiert sind, finden die Käufer regelmäßig nicht. Nur bei 
Münzen, die gesetzliche Zahlungsmittel sind, gibt es feste Kurswerte. 

 
Fehlt wie bei Medaillen der Geld- und Währungsbezug, ist ihr Kauf bestenfalls 
als Liebhaberei zu werten. Zwischen gezahltem Preis und tatsächlichem 
Sachwert klaffen meist gewaltige Lücken. Mit dieser Folge: Es bleibt nur der 
Materialwert abzüglich der Einschmelzkosten. Der Ve rlust ist also 
beträchtlich. 

 
 
0.7 Aufbewahrungsfristen 
 

Verträge, Rechnungen, Kontoauszüge 
 

Rechnungen, Quittungen, Verträge, Kontoauszüge – wenn man die 
Papierstapel großzügig ausmistet, sind Verjährungsfristen und gesetzliche 
Vorgaben im Auge zu behalten. Manches lohnt sich aufzubewahren, um eine 
Bezahlung zu beweisen oder eine Garantie geltend zu machen. Zwischen 
zwei Jahren und lebenslang variiert die empfohlene Aufbewahrungsfrist für 
Unterlagen. So bringen Sie Ordnung in den Papierwust. 

 
1. Aufbewahrungsfrist zwei Jahre: Quittungen 

 
Kaufbelege und Quittungen:  Zwei Jahre lang gilt beim Kauf von 
Neuwaren wie Fahrrädern, Kameras oder Möbeln die Gewährleistung. 
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Möchte man ein Produkt innerhalb dieses Zeitraumes reklamieren, 
muss man den Kaufnachweis mit einer Quittung oder Rechnung 
belegen. 24 Monate lang sind deshalb Kaufbelege auf jeden Fall 
aufzubewahren. Bei Internetkäufen bedeutet dies: Rechnungen, die 
online geschickt werden, muss man ausdrucken oder langfristig 
abspeichern. Produkte werden teilweise zusätzlich mit einer 
Herstellergarantie verkauft. Diese läuft meist nur ein Jahr. Die 
Herstellergarantie verkürzt die Gewährleistung nicht und schränkt diese 
auch nicht ein. Gilt die Garantie länger als zwei Jahre, sollte man 
natürlich auch den Kaufbeleg so lange aufbewahren. Übrigens: 
Rechnungen, die im Zusammenhang mit einem Hausbau entstehen, 
sind fünf Jahre lang aufzuheben. So lange gilt die Gewährleistungsfrist 
beim Hausbau. 
 
Tipp:  Viele Kaufbelege sind auf Thermopapier ausgedruckt. Darauf 
kann die Schrift je nach Umweltbedingungen schnell verblassen. 
Kontakt zu Plastikhüllen oder Klebestreifen beschleunigt den Prozess. 
Zur Sicherheit fertigt man deshalb besser haltbarere Kopien an. Hat 
man eine Hausratversicherung , muss man im Schadensfall immer 
nachweisen können, wie teuer einzelne Hausratgegenstände waren. 
Eine langfristige Aufbewahrung von Belegen teurer Anschaffungen 
kann deshalb ratsam sein. 

 
2. Aufbewahrungsfrist drei Jahre: Bankunterlagen 

 
Bankunterlagen:  Unterlagen zu bezahlten Rechnungen, also 
Kontoauszüge und Quittungen bei Barzahlungen, sind mindestens drei 
Jahre lang aufzubewahren. So lange gilt die regelmäßige 
Verjährungsfrist bei Alltagsgeschäften. In diesem Zeitraum können 
Forderungen - z. B. aus Kaufverträgen - geltend gemacht werden. Die 
Verjährungsfrist beginnt grundsätzlich am 31. Dezember des jeweiligen 
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist, und beträgt drei Jahre. 
Kommt ein Verkäufer beispielsweise mit einer Zahlungsforderung auf 
einen zu, kann man mit dem Kontoauszug  dann beweisen, dass man 
die Rechnung bereits beglichen hat. Banken sind verpflichtet, alle 
Unterlagen ihrer Kunden zehn Jahre lang aufzuheben . So lange 
kann man auch noch alte Kontoauszüge anfordern. Doch das kostet - 
pro Auszug beispielsweise bei der Postbank 2,50 Euro. Wenn man 
unsicher ist, wann genau eine Abbuchung im Kalenderjahr war und 
man umfangreich Auszüge nachfordern muss, kann das teuer werden.  
 
Von anderen Bankunterlagen trennt man sich besser nie: 
Immobilienkauf- und Darlehensverträge gehören dazu, auch wenn sie 
bereits abgelaufen sind. Das sind wichtige Dokumente. Sie sind 
notwendig, um beispielsweise später darzulegen, wie viel man für die 
Immobilie bezahlt hat. Sie können auch dazu dienen, noch rückwirkend 
Ansprüche durchzusetzen. 
 

3. Aufbewahrungsfrist zehn Jahre: Steuerunterlagen 
 
Steuerunterlagen:  Selbstständige  müssen sämtliche Rechnungen 
und Belege, die sie von der Steuer abgesetzt haben, zehn Jahre lang 
aufheben . Angestellte müssen diesbezüglich gar nichts aufbewahren. 
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Werbungskostenbelege können sie nach Erhalt des Steuerbescheids 
entsorgen. Rechnungen, die privaten Grundbesitz betreffen, 
beispielsweise Rechnungen, die beim Hausbau entstanden sind, 
müssen laut Umsatzsteuergesetz zwei Jahre lang aufbewahrt werden 
Steuerberater. So lange sind sie für die Steuerbehörde relevant. Kann 
man bei einer Prüfung die Belege nicht vorlegen, riskiert man ein 
Bußgeld von bis zu 5.000 Euro. Wegen der Gewährleistungsfrist beim 
Hausbau von fünf Jahren, empfiehlt es sich, die Belege sogar noch 
länger aufzubewahren. Steuerbescheide selbst muss man laut Gesetz 
gar nicht aufheben. Es ist aber sinnvoll, da man bei der Beantragung 
von Krediten oder Sozialleistungen einen Einkommensnachweis liefern 
muss. 
 

4. Keine Aufbewahrungsfrist: Renten- und Versicheru ngsunterlagen 
 
Rentenunterlagen:  Sie behält man besser ein Leben lang. Denn man 
muss bei der Behörde nachweisen können, wo man wie lange 
beschäftigt war. Deshalb zählen auch Studienbescheinigungen, 
Ausbildungsurkunden, Arbeitsverträge oder Gehaltsaberechnungen zu 
den Unterlagen, die nicht ins Altpapier gehören. 
 
Versicherungspolicen : So lange die Verträge noch laufen, sind sie 
ohnehin abzuheften. Allerdings muss man nicht jede 
Beitragsabrechnung aufheben. Es genügt der Versicherungsschein, die 
Versicherungsbedingungen und alle eventuellen Nachträge, rät 
Thorsten Rudnik vom Bund der Versicherten. Nach Ablauf des Vertrags 
bewahrt man die Unterlage aber besser trotzdem noch drei weitere 
Jahre auf, denn auch hier gilt die Verjährungsfrist. So lange kann man 
beispielsweise noch Nachforderungen aus Lebensversicherungen 
geltend machen.  
 
Ärztliche Unterlagen : Röntgenbilder, Befunde und Arztberichte 
gehören ebenfalls zu den Unterlagen, die man so lange wie möglich 
archivieren sollte. Denn es kann zu einem späteren Zeitpunkt immer 
interessant sein, nachzuverfolgen, wann eine Erkrankung zum ersten 
Mal aufgetreten ist, wie die genaue Diagnose lautete, wie sie behandelt 
wurde. Solche Unterlagen sollte man vor allem dann aufheben, wenn 
man unsicher ist, ob man Opfer eines Behandlungsfehlers wurde. Bei 
Personenschäden - beispielsweise aufgrund eines Behandlungsfehlers 
- gilt eine Verjährungsfrist von 30 Jahren. 

 
Quelle: www.biallo.de 
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1 Alle Steuerzahler      - entfällt - 
 
 
1.1 Jahressteuergesetz 2013 
 

Seit Mai 2012 liegt der Entwurf eines Jahressteuergesetztes 2013 im 
Bundestag. Der Gesetzesentwurf einschließlich Begründung umfasst 164 
Seiten. Der Bundesrat hat am 06.07.2012 zum Gesetzesentwurf Stellung 
genommen. Die Stellungnahme des Bundesrates umfasst 128 Seiten. Derzeit 
werden Experten zum Entwurf gehört. 

 
Das Jahressteuergesetz 2013 dient der Umsetzung von fachlich notwendigem 
Gesetzgebungsbedarf. Der Regelungsbedarf besteht insbesondere zur 
Anpassung des Steuerrechts an Recht und Rechtsprechung der Europäischen 
Union. Weitere Maßnahmen greifen Empfehlungen des 
Bundesrechnungshofes auf, dienen der Sicherung des Steueraufkommens 
oder der Verfahrensvereinfachung im Besteuerungsverfahren. 
 
Die Änderungen gehen wieder quer durch das Steuerrecht. 
 
Voraussichtlich wird das Gesetzgebungsverfahren im November oder 
Dezember 2012 abgeschlossen werden. 
 
Über den weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens werden wir 
berichten. 
 
 

2 Unternehmer, Gewerbetreibende, Freiberufler 
 
 
2.1 Nur zum Schein selbständig 
 

Für Selbstständige muss ein Unternehmen keine Sozialversicherungsabgaben 
abführen und spart auf diese Weise Geld. Von Scheinselbstständigkeit wird 
gesprochen, wenn der Betreffende im Wesentlichen für ein einziges 
Unternehmen arbeitet, von diesem also abhängig ist, und eng wie ein 
Angestellter in dessen Betriebsabläufe eingebunden ist. 

 
 
3 Arbeitgeber, Arbeitnehmer  
 
 
3.1 Lohnsteuerabzug – Freibeträge eintragen lassen!  
 

Der Monat Januar ist bei vielen Steuerzahlern auch als Zahlmonat verrufen, 
den häufig werden zu Beginn des Jahres Versicherungsbeiträge etc. fällig. 
Ärgerlich ist es, wenn dann gerade in diesem Monat die Lohntüte besonders 
schmal ausfällt, weil der Arbeitnehmer es vergessen hat, Freibeträge zu 
beantragen . 

 



  
 - 8 - 

Freibeträge, zum Beispiel für die Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
oder für die Berücksichtigung volljähriger Kinder, können bereits beim 
monatlichen Lohnsteuerabzug berücksichtigt werden. Der Vorteil für den 
Arbeitnehmer liegt auf der Hand: Werden diese Aufwendungen bereits beim 
monatlichen Lohnsteuerabzug berücksichtigt, müssen weniger Lohnsteuern 
vorausgezahlt werden. Entsprechende Anträge können ab Oktober 2012 beim 
Wohnsitzfinanzamt gestellt werden. 

 
Auch wer bereits für das Jahr 2012 Freibeträge beantragt hatte, muss nun 
wieder aktiv werden. Denn die bisherigen Freibeträge verlieren mit dem 
Jahreswechsel ihre Gültigkeit. Sie müssen daher für das Jahr 2013 neu 
beantragt werden. Arbeitnehmer, die bisher Freibeträge auf ihrer 
Lohnsteuerkarte hatten, sollten die Anträge für das Jahr 2013 möglichst noch 
in diesem Jahr beim Finanzamt stellen. Werden die Freibeträge nicht 
rechtzeitig vermerkt, fällt das Nettogehalt im Januar geringer aus. Die zu viel 
gezahlten Steuern können dann erst über die Einkommensteuererklärung für 
das Jahr 2013 zurückgeholt werden. Pauschbeträge für Menschen mit 
Behinderung und Hinterbliebene, die bereits über das Jahr 2012 hinaus 
gewährt wurden, behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Diese Steuerzahler 
müssen daher nichts unternehmen. 

 
Ab 2013 gilt die Beantragung des Steuerfreibetrags auf der 
Lohnsteuerkarte für zwei Jahre statt wie bisher für ein Jahr. Auf diese 
Weise können Arbeitnehmer bereits im laufenden Jahr von erhöhten 
Werbungskosten steuerlich profitieren. Das steuerpflichtige 
Arbeitseinkommen wird um diesen Freibetrag reduziert und es fällt 
weniger Lohnsteuer an. 
 
 

3.2 Zeitplan für die elektronische Lohnsteuerkarte ab 2013 
 

Ab 1. Januar 2013 sind alle Arbeitgeber grundsätzlich verpflichtet, das neue 
Verfahren zu verwenden, das heißt, die elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELSTAM) zum Datenabgleich bei der 
zuständigen Finanzbehörde abzurufen. In der einjährigen Einführungsphase 
gibt es aber flexible Regelungen für Arbeitgeber. 

 
Wichtige Einzelheiten: 

 
1. Der Abruf der  ELSTAM-Daten ist freiwillig ab dem 1.11.2012 möglich. 

Ab dem 01.01.2013 ist das Nutzen dieses Verfahrens grundsätzlich 
Pflicht für jeden Arbeitgeber. 

 
2. Die Finanzverwaltung räumt eine Kulanzfrist bis zum 31.12.2013 ein. 

Jeder Arbeitgeber kann während dieser Zeit selbst entscheiden, wann 
er mit dem neuen Verfahren beginnt und mit wie viel Mitarbeitern. 
Bedingung: Es muss mindestens eine Abrechnung pro Mitarbeiter im 
Jahr 2013 erfolgen. Spätester Umstiegszeitpunkt ist damit die 
Lohnabrechnung für Dezember 2013. 

 
3. Bis zum erstmaligen Abruf der ELSTAM gelten noch die auf der 

Lohnsteuerkarte 2010 enthaltenen Daten, z. B. die darauf 
eingetragenen Freibeträge. Ab dem erstmaligen Aufruf verlieren die 
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Lohnsteuerkarte 2010 sowie die Ersatzbescheinigungen 2011 bzw. 
2012 ihre Gültigkeit. 

 
4. Um Abweichungen zwischen alten und neuen Datensätzen bei 

Arbeitnehmern in angemessener Zeit zu klären, soll eine gesetzliche 
Korrekturfrist eingeführt werden. Diese soll es Arbeitgebern 
ermöglichen, die bei ihm vorhandenen bisherigen Daten noch drei 
Monate ab dem Abruf bei der Lohnabrechnung zu verwenden. Während 
dieser Zeit ist noch eine Abgabe der Anmeldungen in Papierform 
möglich. 

 
5. Für den Abruf der neuen Daten werden lediglich die 

Identifikationsnummer sowie das Geburtsdatum eines jeden 
Mitarbeiters benötigt. 

 
6. Ab dem 13.09.2012 steht ELSTAM für den Abruf durch die 

Arbeitnehmer selbst auf der Internetseite „Elster“ zur Verfügung. Dafür 
erforderlich ist eine einmalige Registrierung durch den Arbeitnehmer. Er 
erhält dann eine persönliche Identifikationsnummer, die an seinen 
Hauptwohnsitz geschickt wird. Diese ermöglicht nur ihm die Einsicht in 
sämtliche für ihn gespeicherten Daten. Alle später bei der 
Meldebehörde registrierten Daten werden automatisch weitergeleitet. Er 
braucht nur noch aktiv zu werden, wenn er z. B. in eine andere 
Steuerklasse möchte oder sich seine Verhältnisse ändern. 

 
Erkenntnis aus einem Vergleich der Daten von ca. 61 8.000 
Arbeitnehmern in der Pilotphase: 

 
Datenabweichungen gab es vor allem bei den Kinderfreibeträgen (15 %), bei 
der Steuerklasse (24,6 %), den Freibeträgen (21,5%), Religionszugehörigkeit 
des Steuerpflichtigen und seines Ehegatten (zusammen 18,6 %). Bei 
fehlgeschlagenen Anmeldungen waren häufig nicht aktuelle Daten im 
Lohnkonto  die Ursache. Selten waren es nicht aktualisierte Daten in ELSTAM.  

 
Hinweis: Das Bundesfinanzministerium bereitet zwei Schreiben vor mit 

gezielten Informationen für Arbeitgeber. 
 
 
4 GmbH-, GmbH-Gesellschafter/Geschäftsführer  
 
 
4.1 Vereinfachte Bilanzvorschriften  entlasten Kleinstunternehmen  
 

Das Bundeskabinett verabschiedete am 19. September den Entwurf des 
Gesetzes zur Erleichterung für Kleinstkapitalgesell schaften (MicroBilG) 
erklärt Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-S chnarrenberger: 
Die Bundesregierung entlastet die deutsche Wirtschaft durch Erleichterungen 
bei den Bilanzvorschriften. Kleinstkapitalgesellschaften unterliegen künftig 
nicht den strengen Veröffentlichungspflichten der Rechnungslegung, wie sie 
sonst für Großunternehmen gelten. Die Neuregelung soll schnell greifen. Die 
Erleichterung betrifft rund 500.000 Unternehmen und wird für alle 
Geschäftsjahre gelten, deren Abschlussstichtag nach dem 30. Dezember 
2012 liegt. 
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Der Umfang der Daten, die in den Jahresabschluss aufgenommen werden 
müssen, wird durch das Gesetz erheblich reduziert. Zudem muss der 
Jahresabschluss nicht mehr im Bundesanzeiger veröffentlicht, sondern 
lediglich beim Bundesanzeiger hinterlegt und dann nur auf Anfrage Dritter zur 
Verfügung gestellt werden. 
Die Entlastung war durch die erst im April in Kraft getretene EU-Micro-
Richtlinie möglich geworden. Der Gesetzentwurf schafft für Unternehmen 
rasch Rechtssicherheit bei der Erstellung ihrer Jahresabschlüsse. Die 
Erleichterung belegt, dass es die Bundesregierung mit dem Bürokratieabbau 
für Unternehmen ernst meint. 

 
Hintergrund: 
 
Die EU-Micro-Richtlinie 2012/6/EU gewährt den Mitgliedsstaaten die 
Möglichkeit, für bestimmte Kleinstunternehmen Bilanzierungs- und 
Offenlegungserleichterungen in der Rechnungslegung zu schaffen. 
Kleinstbetriebe, die in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft oder einer 
Personenhandelsgesellschaft ohne voll haftende natürliche Personen (z.B. 
GmbH & Co KG) organisiert sind, unterliegen derzeit umfangreichen Vorgaben 
für die Rechnungslegung. Bei Unternehmen mit sehr geringen Umsätzen und 
Vermögenswerten werden diese Vorgaben oft als Belastung wahrgenommen; 
gleichzeitig konzentriert sich das Interesse von Personen, die die 
Jahresabschlüsse nutzen, häufig auf die Nachfrage weniger Kennzahlen. 
Mit der Gesetzesänderung sollen nunmehr im Anschluss an frühere 
Entlastungen durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz die Vorgaben für 
die Rechnungslegung für solche Kleinstkapitalgesellschaften maßvoll weiter 
reduziert werden. Grundlage ist die vor Kurzem in Kraft getretene Micro-
Richtlinie (2012/6/EU), die es den EU-Mitgliedsstaaten erstmals erlaubt, für 
Kleinstkapitalgesellschaften Erleichterungen im Bereich der 
Rechnungslegungs- und Offenlegungsvorschriften zu gewähren. 
Der Gesetzentwurf nutzt bei der Festlegung des Kreises der erfassten 
Unternehmen die in der Richtlinie vorgegebenen Spielräume vollständig aus. 
Daher werden alle Kleinstkapitalgesellschaften erfasst, die an zwei 
aufeinander folgenden Abschlussstichtagen zwei der drei nachfolgenden 
Merkmale nicht überschreiten: Umsatzerlöse bis 700.000 Euro, Bilanzsumme 
bis 350.000 Euro und eine durchschnittliche Zahl von zehn beschäftigten 
Arbeitnehmern. Insgesamt können mehr als 500.000 Untenehmen in 
Deutschland von den Erleichterungen profitieren. 

 
Inhaltlich sieht der Gesetzentwurf folgende wesentl ichen 
Erleichterungen im Bereich der Rechnungslegung und Offenlegung vor : 

 
• Kleinstunternehmen können auf die Erstellung eines Anhangs zur Bilanz 
vollständig verzichten, wenn sie bestimmte Angaben (unter anderem zu 
Haftungsverhältnissen) unter der Bilanz ausweisen. 
• Darüber hinaus werden weitere Optionen zur Verringerung der 
Darstellungstiefe im Jahresabschluss eingeräumt (z.B. vereinfachte 
Gliederungsschemata). 
• Kleinstkapitalgesellschaften können künftig wählen, ob sie die 
Offenlegungspflicht durch Veröffentlichung (Bekanntmachung der 
Rechnungslegungsunterlagen) oder durch Hinterlegung der Bilanz erfüllen. 
Zur Sicherung eines einheitlichen Verfahrens erfolgt die elektronische 
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Einreichung der Unterlagen beim Betreiber des Bundesanzeigers auch für die 
Hinterlegung. Im Fall der Hinterlegung können Dritte - wie in der Richtlinie 
vorgegeben - auf Antrag (kostenpflichtig) eine Kopie der Bilanz erhalten. 

 
 
5 Personengesellschaften/Gesellschafter   - entfäll t - 
 
 
6 Haus- und Grundbesitzer - Vermieter    - entfällt  - 
 
 
7 Kapitalanleger/Kapitaleinkünfte  

Finanz- und Vermögensplanung – bAV 
 
 
7.1 Offene Immobilienfonds – Neue Regeln stärken da s Produkt 
 

Für Offene Immobilienfonds (OIF) gelten ab dem 1. Januar 2013  neue 
gesetzliche Vorschriften, durch die sie besser gegen Liquiditätsschwankungen 
gewappnet sind. 
 
Offene Immobilienfonds sind Investmentfonds, die vorwiegend in 
Gewerbeimmobilien investieren. Sie werden von einer Fondsgesellschaft 
verwaltet. Der Anleger erwirbt wirtschaftliches Miteigentum an den Immobilien 
des Fonds. OIF geben Anteile aus, die in der Regel börsentäglich erworben 
und zurückgegeben werden können. 
 
Der mit dem Besitz von Immobilien verbundene Arbeitsaufwand wird bei OIF 
von der Fondsgesellschaft übernommen. Der Anleger erspart sich die damit 
verbundenen Mühen. Außerdem gewährleisten OIF eine Risikostreuung nach 
Standorten, Nutzungsarten und Mietlaufzeiten. 
 
Schließungen infolge der Finanzkrise:   Im Zuge der Finanzkrise wollten zu 
viele Anleger auf einmal ihre Anteile verkaufen. Dem Ansturm hielten die 
Barreserven einiger OIF nicht stand. Sie mussten „eingefroren“ werden, die 
Anleger kamen nicht an ihr Geld. Künftig werden die Anleger auf stabilere OIF 
setzen können, bleiben gleichzeitig aber flexibel. 
 
Die neuen Regeln des sogenannten Anlegerschutzgesetzes sollen 
Liquiditätsengpässen entgegenwirken. 
 
Neue Regeln, stabilere Produkte:  Kernpunkte der Reform sind spätestens 
ab 2013 eine Ersthaltefrist von 24 Monaten für Neuanleger und eine 
Kündigungsfrist von zwölf Monaten für Bestands- und Neuanleger. 
Unabhängig von Ersthalte- und Kündigungsfrist können Anleger über  
30 000 EUR pro Kalenderhalbjahr verfügen. 
 
Die Anleger können einen plötzlichen Liquiditätsbedarf also gut abdecken. OIF 
bleiben für sie liquide Anlagen. Für die Fondsgesellschaften werden die 
Mittelrückflüsse künftig besser, prognostizierbar, was die Liquiditätssteuerung 
erleichtert. 
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8 Umsatzsteuerzahler       - entfällt -  
 
 
9 Erben und Schenken – Erbschaftsteuer   - entfällt  - 
 
 
10 Finanzbuchhaltung       - entfällt -  
 
 
11 Lohn- und Gehaltsbuchhaltung     - entfällt -  
 
 
12 Privates/Persönliches – Testament – Generalvollm acht 
 und dergleichen       - entfällt - 
 
 
14 Zum Schmunzeln 
 
 

Der Ölscheich geht zum Psychiater und gesteht: 
„85 % meiner Ehefrauen verstehen mich nicht.“ 

 
 

Der Richter ermahnt die Zeugin: 
„Sie haben ein falsches Alter angegeben!“ 
„Ganz falsch war es nicht, es war nur von früher!“ 

 
 

Frage an die Kosmetikberaterin: 
„Was muss ich tun, um gepflegte Hände zu haben?“ 
Antwort: „Nichts“. 

 
 

Den forschen Verehrer weist die junge Frau mit folgenden Worten zurück: 
„Ich möchte an drei Stellen geküsst werden: „Hongkong, San Francisco und 
Bali.“ 

 
 

„Herr  Anwalt, ich fürchte die Scheidung kostet mehr als meine Hochzeit vor 
zwei Jahren!“ 
„Lässt sich leider nicht ändern. Aber vielleicht haben Sie ja auch länger 
Freude dran.“ 

 
 

Der Ehemann fragt seine Gattin, was heute Abend auf den Tisch kommt. Ihre 
Antwort: „Meine müden Füße.“ 

 
 

Die Ehefrau zum Ehemann: 
„Das könnte dir passen, dass ich zu meiner Mutter zurückgehe. Im Gegenteil, 
ich lasse sie kommen.“ 
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Im Freundeskreis: 
„Meine Frau gehorcht mir aufs Wort, ich sage ihr, bringe mir heißes Wasser. 
Sie bringt es sofort.“ 
„Wozu brauchst du denn heißes Wasser?“ 
„Zum Geschirrspülen.“ 

 
 

Die Tochter öffnet sich ihrer Mutter: 
„Ich heirate Pedro nicht! Er glaubt an nichts. Nicht einmal an die Hölle“. 
„Heirate ihn, mein Kind, ich werde ihn schon überzeugen, dass es sie gibt.“ 

 
 
Soviel für heute. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Ihr 

 
 
Richard Bosser 
Steuerberater 
 
Anlagen 
HINWEISE OKTOBER 2012 
Merkblatt 12.223 Zehn Tipps für die Steuererklärung 
Aktien sind alternativlos  
Aktuelle Investmentfondsübersicht – Kurse und Renditen 

Besuchen Sie unsere Homepage 
www.bosser.de  
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